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Erwägungen
E. 1
Am 4. Juli 2012 erstattete B._____ als Vertreterin ihrer Enkelin A._____ (nachfolgend: Beschwerdeführerin) bei der Kantonspolizei Zürich Anzeige gegen C._____ (nachfolgend: Beschwerdegegner 1) wegen Veruntreuung etc. (Urk. 11/1 S. 1, 3). Am 28. März 2013 entschied die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl (nachfolgend: Staatsanwaltschaft), dass eine Untersuchung gegen den Beschwerdegegner 1 nicht anhand genommen werde (Urk. 4/1 = Urk. 6 = Urk. 11/8). Dagegen liess die Beschwerdeführerin durch ihre Vertreterin, B._____, mit Eingabe vom 12. April 2013 fristgerecht Beschwerde erheben und sinngemäss die Aufhebung der Nichtanhandnahmeverfügung und die Durchführung einer Strafuntersuchung beantragen (Urk. 2, Beilagen: Urk. 4/1-8).
E. 2
Mit Verfügung vom 29. April 2013 wurde dem Beschwerdegegner 1 die Beschwerdeschrift samt den Beilagen Urk. 4/3, 4/6 und 4/8 und der Staatsanwaltschaft die Beschwerdeschrift samt den Beilagen Urk. 4/2-8 zur (freigestellten) Stellungnahme innert Frist übermittelt (Urk. 7 = Prot. S. 2). Während der Beschwerdegegner 1 in seiner Stellungnahme vom 5. Mai 2013 sinngemäss die Abweisung der Beschwerde beantragt (Urk. 8, Beilagen: Urk. 9/1- 5), beantragt die Staatsanwaltschaft in ihrer Stellungnahme vom 3. Mai 2013, es sei auf die Beschwerde nicht einzutreten, eventualiter sei sie abzuweisen (Urk. 10). Mit Verfügung vom 30. Mai 2013 wurden beide Stellungnahmen samt den Beilagen der Beschwerdeführerin zur freigestellten Replik innert Frist zugesandt (Urk. 12 = Prot. S. 3). Am 9. Juli 2013 ging im Verfahren UE130085 am hiesigen Gericht ein Schreiben der Vertreterin der Beschwerdeführerin vom
E. 7
Die Staatsanwaltschaft verzichtet auf die Eröffnung einer Untersuchung, wenn sie sofort eine Nichtanhandnahmeverfügung oder einen Strafbefehl erlässt (Art. 309 Abs. 4 StPO). Die Nichtanhandnahme wird unter anderem verfügt, wenn aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass die fraglichen Straftatbestände oder die Prozessvoraussetzungen eindeutig nicht erfüllt sind (Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO). Nach dem Wortlaut von Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO muss somit feststehen, dass "die fraglichen Straftatbestände (...) eindeutig nicht erfüllt sind". Es muss mit anderen Worten sicher sein, dass der Sachverhalt unter keinen Straftatbestand fällt, was etwa der Fall ist bei rein zivilrechtlichen Streitigkeiten. Eine Nichtanhandnahme darf nur in sachverhaltsmässig und
- 9 - rechtlich klaren Fällen ergehen. Im Zweifelsfall ist folglich eine Untersuchung zu eröffnen (BGE 137 IV 285 Erw. 2.3; Urteil 1B_158/2012 vom 15.10.2012 Erw. 2.1). 8.1 Seitens der Beschwerdeführerin wird dem Beschwerdegegner 1 unter anderem vorgeworfen, er habe nicht im Auftrag und im Interesse von †D._____ gehandelt und hätte das Geld, mithin die Fr. 32'250.–, nicht aus dessen Wohnung nehmen dürfen. 8.2 Des Diebstahls macht sich schuldig, wer jemandem eine fremde bewegliche Sache zur Aneignung wegnimmt, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern (Art. 139 Ziff. 1 StGB). Die Tathandlung der Wegnahme besteht im Bruch fremden und in der Begründung neuen Gewahrsams. Gewahrsam bedeutet tatsächliche Sachherrschaft mit dem Willen, sie auszuüben. Der Bruch fremden Gewahrsams besteht sodann in der Aufhebung der faktischen Herrschaftsmöglichkeit ohne oder gegen den Willen des bisherigen Inhabers (BGE 115 IV 104 Erw. 1.c.aa; Urteil 6B_115/2007 vom 24.9.2007 Erw. 5.3.2). Somit liegt keine Wegnahme i.S.v. Art. 139 Ziff. 1 StGB vor, wenn die Sache mit Einwilligung des Gewahrsamsinhabers behändigt wird, es sei denn, die von diesem festgesetzten Bedingungen würden vom Täter nicht erfüllt (Niggli/Riedo, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], BSK StGB II, 3. Aufl., Basel 2013, Art. 139 N 53 f.; BGE 103 IV 83 Erw. 1c; BGE 104 IV 72 Erw. 1.b). Gemäss Rapport der Stadtpolizei Zürich vom 22. Januar 2005, verfasst vom Polizeibeamten Kpl E._____ (nachfolgend: E._____), hatte dieser †D._____ am 6. Januar 2005 im Spital aufgesucht. Laut Rapport erklärte †D._____ bei dieser Gelegenheit E._____ in Gegenwart des Beschwerdegegners 1, es befänden sich ca. Fr. 30'000.– bis Fr. 35'000.– im Sekretär, und beauftragte gleichzeitig den Beschwerdegegner 1, den Sekretär im Beisein der Polizei zu öffnen, nachzusehen, was sich noch darin befinde, und das vorhandene Bargeld zur Aufbewahrung an sich zu nehmen. Gemäss Rapport fuhr sodann der Beschwerdegegner 1 am 7. Januar 2005 in Begleitung der beiden Polizeibeamten E._____ und F._____ in die Wohnung von †D._____, wo er das sich in einer offenen Geldkassette befindliche Geld – Fr. 32'250.– in Noten à Fr. 1'000.–,
- 10 - Fr. 200.– und Fr. 100.– und Hartgeld Fr. 5.– – an sich nahm (Urk. 11/7 S. 4). Es besteht keine Veranlassung, an der Richtigkeit dieses Polizeirapports zu zweifeln. Ausserdem fehlen Anhaltspunkte dafür, es seien anlässlich der rapportierten Auftragserteilung im Spital neben dem verstorbenen †D._____, dem Beschwerdegegner 1 und dem Polizeibeamten E._____ weitere Personen anwesend gewesen, welche die Erteilung des betreffenden Auftrags widerlegen könnten. Ist jedoch von einer solchen Auftragserteilung auszugehen – etwas anderes lässt sich nicht nachweisen – handelte der Beschwerdegegner 1, als er das Geld am 7. Januar 2005 im Beisein von zwei Polizeibeamten an sich nahm, mit †D._____s Einwilligung. Eine Wegnahme i.S.v. Art. 139 Ziff. 1 StGB lag somit nicht vor, weshalb der objektive Tatbestand des Diebstahls nicht erfüllt ist. 8.3 Sind die besonderen Voraussetzungen von Art. 138 - Art. 140 StGB nicht erfüllt, macht sich der unrechtmässigen Aneignung strafbar, wer sich eine fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern (Art. 137 Ziff. 1 StGB). Wie ausgeführt, ist vorliegend davon auszugehen, †D._____ sei mit der Entnahme des Geldes aus seiner Wohnung durch den Beschwerdegegner 1 einverstanden gewesen, wobei es sich zum damaligen Zeitpunkt allein um sein, †D._____s, Geld handelte. Selbst wenn daher dieses Verhalten des Beschwerdegegners 1 den objektiven Tatbestand von Art. 137 StGB erfüllen würde, wäre es durch den Rechtfertigungsgrund der Einwilligung des Verletzten gedeckt, also nicht rechtswidrig, und damit nicht strafbar. 8.4 Nach dem Gesagten besteht somit hinsichtlich der Entnahme der Fr. 32'250.– aus †D._____s Wohnung kein hinreichender Tatverdacht für ein strafrechtlich relevantes Verhalten des Beschwerdegegners 1, welcher die Einleitung eines Strafverfahrens rechtfertigen würde. Insoweit ist daher die Nichtanhandnahme der Untersuchung durch die Staatsanwaltschaft nicht zu beanstanden. Diesbezüglich ist die Beschwerde abzuweisen. 9.1 Dem Beschwerdegegner 1 wird indes auch vorgeworfen, das an sich genommene Geld im Umfang von Fr. 11'310.95 mit einer Honorarnote verrechnet
- 11 - und den Rest – Fr. 20'939.05 – erst nach über einem Jahr und nach Intervention von B._____ bzw. der Vormundschaftsbehörde zurückbezahlt zu haben. 9.2 Veruntreuung gemäss Art. 138 StGB begeht, wer etwas, worüber er mit Willen des Berechtigten die Herrschaft ausübt, pflichtwidrig im eigenen Nutzen verwendet (Trechsel/Crameri, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Praxiskommentar StGB, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2013, Art. 138 N 1). Während Abs. 1 von Art. 138 Ziff. 1 StGB die Aneignung anvertrauter fremder Sachen betrifft, bezieht sich Abs. 2 auf Vermögenswerte. Vermögenswerte sind zum einen Forderungen oder Buchgeld und zum anderen Sachen, die für den Täter nicht fremd sind, bezüglich welcher aber ein obligatorischer Anspruch auf Übertragung des Eigentums auf den Treugeber besteht (Niggli/Riedo, a.a.O., Art. 138 N 28 f.). Bei Geld wird nach ständiger Rechtsprechung derjenige Eigentümer, der fremdes Geld mit eigenem vermischt (BGE 136 III 247 Erw. 5; BGE 116 IV 193 Erw. 4; Urteil 6B_415/2011 vom 13.10.2011 Erw. 5.3). Art. 727 ZGB, wonach bei Vermischung beweglicher Sachen Miteigentum entsteht, ist auf die Vermengung von Geld nicht anwendbar (vgl. Urteil 6B_994/2010 vom 7.7.2011 Erw. 5.3.3.1; vgl. Urteil 6B_415/2011 vom 13.10.2011 Erw. 5.3). Somit ist vermischtes Geld nicht mehr fremd. Ebenfalls nicht fremd ist sodann Bargeld, welches mit der ausdrücklichen oder stillschweigenden Vereinbarung hinterlegt wird, dass der Aufbewahrer nicht dieselben Stücke, sondern nur die gleiche Summe zurückzuerstatten habe (Niggli/Riedo, a.a.O., Vor Art. 137 N 46). Wird Bargeld unversiegelt und unverschlossen übergeben, wird eine solche Vereinbarung gesetzlich vermutet (Art. 481 Abs. 2 OR). Als anvertraut gilt nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sodann, was jemand mit der Verpflichtung empfängt, es in bestimmter Weise im Interesse des Treugebers zu verwenden, insbesondere es zu verwahren, zu verwalten oder einem anderen abzuliefern. Dabei genügt, dass der Täter ohne Mitwirkung des Treugebers über die Werte verfügen kann, ihm mithin Zugriff auf das fremde Vermögen eingeräumt worden ist (BGE 133 IV 21 Erw. 6.2; Urteil 6B_308/2012 vom 4.2.2013 Erw. 2.2; Urteil 6B_199/2011 vom 10.4.2012 Erw. 5.3.3). Die Übertragung des Vermögenswertes kann durch den Treugeber selber oder durch einen Dritten erfolgen oder auch dadurch, dass der Täter die Sache mit dem Einverständnis des Treugebers an sich genommen hat
- 12 - (Stratenwerth/Wohlers, StGB Handkommentar, Bern 2007, Art. 138 N 2; BGE 92 IV 89 S. 90; BGE 89 IV 185 Erw. 2). Anvertraut ist eine Sache indes nur, wenn den Täter eine besondere Werterhaltungspflicht trifft, er also verpflichtet ist, das Eigentum der fremden Sache zu wahren bzw. den Wert des empfangenen Vermögenswertes ständig zu erhalten. Eine solche Verpflichtung kann auf ausdrücklicher oder stillschweigender Abmachung beruhen (vgl. BGE 133 IV 21 Erw. 6.2; Urteil 6B_308/2012 vom 4.2.2013 Erw. 2.2; BGE 124 IV 9 Erw. 1a; BGE 120 IV 117 Erw. 2e). 9.3 Wie vorstehend unter Ziffer 8.2 ausgeführt, ist aufgrund des Polizeirapports vom 22. Januar 2005 davon auszugehen, der Beschwerdegegner 1 habe das Geld – die Fr. 32'250.– – mit der Einwilligung von †D._____ an sich genommen; dies jedoch mit der Verpflichtung, es aufzubewahren. Ob der Beschwerdegegner 1 zudem verpflichtet war, das Geld getrennt von seinem eigenen aufzubewahren, lässt sich dem Rapport nicht entnehmen. Allenfalls könnte der Polizist E._____ hierzu Angaben machen. Falls jedoch über die Art der Aufbewahrung nicht gesprochen wurde, ist zu berücksichtigen, dass sich das Geld laut Rapport in einer offenen Geldkassette befand (vgl. Urk. 11/7 S. 4). In Anwendung von Art. 481 Abs. 2 OR wäre diesfalls zu vermuten, der Beschwerdegegner 1 hätte nicht genau dieses Geld, sondern nur die gleiche Geldsumme zurückzuerstatten gehabt. Dementsprechend wäre das Geld für den Beschwerdegegner 1 nicht mehr fremd gewesen. Da jedoch ein obligatorischer Anspruch auf Rückerstattung der gleichen Geldsumme bestünde – der Beschwerdegegner 1 sollte das Geld laut Rapport nur zur Aufbewahrung an sich nehmen, nicht um es für sich zu behalten –, handelte es sich um einen Vermögenswert i.S.v. Art. 138 Ziff. 1 Abs. 2 StGB. Bestand indes die Verpflichtung zur getrennten Aufbewahrung, wäre von einer für den Beschwerdegegner 1 fremden Sache i.S.v. Art. 138 Ziff. 1 Abs. 1 StGB auszugehen. Unabhängig davon, ob von einer "fremden Sache" oder einem "Vermögenswert" auszugehen ist, impliziert diese Aufbewahrungspflicht jedoch, dass das Geld dem Beschwerdegegner 1 mit der Massgabe überlassen wurde, es
- 13 - nicht für eigene Zwecke zu verwenden, sondern es in seinem, †D._____s, Interesse zu verwahren und zu seiner Verfügung zu halten. Indem der Beschwerdegegner 1 das Geld aus der Wohnung von †D._____ zu sich nahm, erlangte er in der Folge die Möglichkeit, allein und ohne Mitwirkung des Letzteren über das Geld zu verfügen. †D._____ hatte keinen Zugriff mehr darauf. Unter diesen Umständen indessen ist nicht auszuschliessen, das zuständige Gericht käme zur Auffassung, das Geld sei dem Beschwerdegegner 1 von †D._____ anvertraut worden im Sinne von Art. 138 Ziff. 1 StGB. Dies gilt unabhängig davon, ob der Beschwerdegegner 1 genau diese Geldnoten bzw. -münzen oder aber lediglich die gleiche Geldsumme zurückzuerstatten hatte. 9.4 Bei anvertrauten fremden Sachen besteht die Tathandlung sodann darin, dass sich der Täter die Sache aneignet. Aneignung ist die Manifestation eines Aneignungswillens durch eine äusserlich erkennbare Handlung. Sie bedeutet, dass der Täter die fremde Sache oder den Sachwert wirtschaftlich seinem eigenen Vermögen einverleibt, um sie zu behalten, zu verbrauchen oder sie an einen anderen zu veräussern, bzw. dass er wie ein Eigentümer über die Sache verfügt, ohne diese Eigenschaft zu haben. Dabei will er die Sache zumindest vorübergehend für eigene Zwecke benutzen (Zueignung) und nimmt zumindest in Kauf, den wahren Berechtigten dauernd vom Zugriff auf die Sache auszuschliessen (Enteignung). Dieser Wille muss sich nach aussen manifestieren (BGE 129 IV 223 Erw. 6.2.1; Urteil 6B_827/2010 vom 24.1.2011 Erw. 5.5; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7. Aufl., Bern 2010, S. 293-296). Die Aneignung von fremden Sachen kann namentlich auch in der Vermengung oder Vermischung liegen (vgl. Niggli/Riedo, a.a.O., Art. 137 N 44). Bei der Veruntreuung von Vermögenswerten sodann liegt die Tathandlung in der unrechtmässigen Verwendung des Vermögenswertes zum Nutzen des Täters selbst oder eines Dritten. Sie besteht in einem Verhalten, durch welches der Täter eindeutig seinen Willen bekundet, den obligatorischen Anspruch des Berechtigten zu vereiteln (BGE 133 IV 21 Erw. 6.1.1; BGE 121 IV 23 Erw. 1c; Urteil 6B_508/2010 vom 13.9.2010 Erw. 2.2). Dies ist v.a. dann der Fall, wenn der Treuhänder das Empfangene zu seinen eigenen Gunsten oder im Interesse eines Dritten verbraucht, veräussert etc., ohne gleichzeitig dem Treugeber aus anderen
- 14 - Mitteln jederzeit entsprechende Werte zur Verfügung zu halten (Niggli/Riedo, a.a.O., Art. 138 N 107). Ist er jedoch dazu in der Lage, genügt es zur Erfüllung des Tatbestandes nicht, wenn er bloss einer Zahlungspflicht nicht nachkommt (Stratenwerth/Jenny/Bommer, a.a.O., S. 316). Ist der Täter verpflichtet, das anvertraute Gut jederzeit zur Verfügung zu halten, tatsächlich jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt fähig und gewillt, dieses zu ersetzen, beabsichtigt er eine vor- übergehende Bereicherung, was für die Erfüllung des Tatbestandes der Veruntreuung genügt (vgl. BGE 118 IV 27 Erw. 3a). Hat indes der Täter das Anvertraute erst nach Ablauf einer bestimmten Frist bzw. zu einem bestimmten Zeitpunkt zurückzugeben, müssen Ersatzfähigkeit und Ersatzwillen erst in diesem Zeitpunkt und nicht auch schon in der Zwischenzeit vorliegen (BGE 118 IV 27 Erw. 3a; Urteil 6P.46/2004 vom 11.8.2004 Erw. 4.2; Niggli/Riedo, a.a.O., Art. 138 N 119). Vorliegend lässt sich den Akten nicht entnehmen, ob der Beschwerdegegner 1 das Geld †D._____ bzw. seinem Nachlass jederzeit zur Verfügung halten oder aber erst zu einem bestimmten Zeitpunkt zurückerstatten musste. Ebenso unklar ist, was der Beschwerdegegner 1 mit dem Geld aus †D._____s Wohnung gemacht hat und ob er jederzeit in der Lage war, das Geld bzw. einen entsprechenden Betrag an den Nachlass zurückzubezahlen. War ihm eine jederzeitige Rückzahlung nicht möglich, kann eine Aneignung bzw. unrechtmässige Verwendung des Geldes zu seinem oder eines anderen Nutzen i.S.v. Art. 138 Ziff. 1 StGB nicht von vornherein ausgeschlossen werden. Daran vermag auch nichts zu ändern, dass der Beschwerdegegner 1 am 16. August 2006 einen Betrag von Fr. 20'939.05 an die Vormundschaftsbehörde einbezahlt hat mit dem Vermerk "A._____" (Urk. 11/6/3) und es sich gemäss den Vorbringen der Beschwerdeführerin hierbei um einen Teil des Geldes aus †D._____s Wohnung handelte (vgl. Urk. 11/5 S. 4). So liegt zwischen der Entnahme des Geldes aus †D._____s Wohnung und dieser Einzahlung ein Zeitraum von über eineinhalb Jahren. Hatte der Beschwerdegegner 1 das Geld indes jederzeit dem Nachlass zur Verfügung zu halten – was vorliegend ungeklärt ist – lässt sich für diesen Zeitraum eine Veruntreuung i.S.v. Art. 138 Ziff. 1 StGB nicht ohne
- 15 - Weiteres ausschliessen, wenn er in diesem Zeitraum nicht in der Lage war, das Geld zurückzubezahlen. Ferner wird dem Beschwerdegegner 1 vorgeworfen, den Anspruch der Beschwerdeführerin im Umfang von rund Fr. 11'310.– mit einer eigenen Honorarforderung verrechnet zu haben. Ob der Beschwerdegegner 1 tatsächlich eine solche explizite oder implizite Verrechnungserklärung abgab, lässt sich den Akten nicht entnehmen. Weder wurde der Beschwerdegegner 1 hierzu befragt noch äusserte er sich hierzu in seiner Stellungnahme vom 5. Mai 2013. Hat sich indes der Beschwerdegegner 1 tatsächlich auf Verrechnung berufen, hat er damit zu verstehen gegeben, den Anspruch der Beschwerdeführerin nicht anerkennen und dieser den Zugriff auf dieses Geld dauerhaft verwehren zu wollen. Dementsprechend lässt sich nicht ausschliessen, das zuständige Gericht sähe in dieser Verrechnungserklärung eine Tathandlung i.S.v. Art. 138 Ziff. 1 StGB. 9.5 Der Tatbestand der Veruntreuung setzt in subjektiver Hinsicht neben Vorsatz die Absicht unrechtmässiger Bereicherung voraus. Unter Bereicherung versteht man irgendeine wirtschaftliche Besserstellung des Täters. Mit der Aneignung ist i.d.R. auch eine Bereicherung verbunden. An der Absicht unrechtmässiger Bereicherung kann es jedoch fehlen, wenn der Täter sog. Ersatzbereitschaft aufweist, d.h. Ersatzwillen und Ersatzfähigkeit. Eine solche Ersatzbereitschaft kann insbesondere dann vorliegen, wenn sich der Täter für eine fällige Forderung Befriedigung verschafft oder wenn er sich auf Verrechnung berufen will und davon überzeugt ist, dass seine eigene Forderung verrechnet werden darf. Da es sich um ein subjektives Tatbestandsmerkmal handelt, kommt es dabei nicht auf das objektive Bestehen der Forderung an. Nicht massgebend ist daher, ob und wann der Täter eine allfällige Verrechnungserklärung abgegeben hat und ob eine solche Erklärung objektiv zulässig war oder nicht. Entscheidend ist allein seine Absicht im Moment der Aneignung, d.h. ob die eigene Forderung in der Vorstellung des Täters bestand (BGE 105 IV 29 Erw. 3a; Urteil 6B_128/2008 vom 19.6.2008 Erw. 3.3.2; Urteil 6S.96/2003 vom 4.8.2003 Erw. 1.5; Urteil 6B_596/2009 vom 27.5.2010 Erw. 4.4.3; Niggli/Riedo, a.a.O., Art. 138 N 116, N 133).
- 16 - Dem Beschwerdegegner 1 wird insbesondere vorgeworfen, das Geld aus †D._____s Wohnung im Umfang von Fr. 11'310.95 mit einer Honorarnote verrechnet zu haben (vgl. Urk. 11/1 S. 3; vgl. Urk. 11/4 S. 2). Die Staatsanwaltschaft hat in diese Zusammenhang in ihren Erwägungen festgehalten, die Verrechnung einer Honorarforderung zu Lasten von †D._____, die zu dessen Lebzeiten entstanden sei, sei legitim. Zudem habe der Beschwerdegegner 1 offensichtlich nicht in der Absicht unrechtmässiger Bereicherung gehandelt. Von der Anzeigeerstatterin werde nicht geltend gemacht, dass der Beschwerdegegner 1 sein Honorar nicht habe einfordern dürfen, weshalb davon auszugehen sei, ihm habe dieses Honorar noch zugestanden (Urk. 6 S. 3 f.). Damit ging die Staatsanwaltschaft vom tatsächlichen Bestand der Honorarforderung des Beschwerdegegners 1 aus und schloss daraus, dieser habe nicht in der Absicht unrechtmässiger Bereicherung gehandelt. In ihrer Beschwerde indes bestreitet die Beschwerdeführerin das Bestehen einer solchen Honorarforderung (vgl. Urk. 2) und damit letztlich auch die Grundlage, aufgrund welcher die Staatsanwaltschaft auf die fehlende Absicht unrechtmässiger Bereicherung schloss. Im Polizeirapport wird hinsichtlich dieser fraglichen Honorarforderung lediglich festgehalten, es habe sich um eine Honorarnote für ein Ehrverletzungsverfahren innerhalb der Familie gehandelt bzw. gemäss Angaben von B._____ um ein Ehrverletzungsverfahren G._____ (eine Bekannte von †D._____) gegen B._____ (vgl. Urk. 11/1 S. 2 f.). Unterlagen hierzu finden sich in den Akten jedoch keine und auch die Vertreterin der Beschwerdeführerin gab in ihrer Einvernahme an, keine entsprechende Abrechnung zu haben (vgl. Urk. 11/5 S. 4 f.). Der Beschwerdegegner 1 wurde nicht befragt und er äusserte sich auch in seiner Stellungnahme vom 5. Mai 2013 nicht zu der angeblich verrechneten Honorarforderung von rund Fr. 11'310.–. Er erwähnte einzig eine Forderung von Fr. 3'964.80 gegen B._____ (vgl. Urk. 8 S. 2 oben). Unter diesen Umständen jedoch kann nicht ohne Weiteres vom Bestand einer Honorarforderung des Beschwerdegegners 1 gegen †D._____ in der Höhe von 11'310.95 ausgegangen werden. Dies umso weniger, als seitens der Beschwerdeführerin nicht nur der Bestand einer solchen Honorarforderung bestritten wird, sondern auch, dass
- 17 - zwischen dem Beschwerdegegner 1 und †D._____ überhaupt ein Mandatsverhältnis bestanden habe. Somit lässt sich im heutigen Zeitpunkt weder beurteilen, ob der Beschwerdegegner 1 von einer verrechenbaren Honorarforderung ausgehen durfte, noch sind anderweitige Umstände erkennbar, welche den Beschwerdegegner 1 veranlasst haben könnten, davon auszugehen, er sei berechtigt, die rund Fr. 11'310.– aus †D._____s Wohnung für sich zu behalten. Dementsprechend kann beim derzeitigen Aktenstand nicht ohne Weiteres vom Fehlen einer Absicht unrechtmässiger Bereicherung ausgegangen werden.
E. 10
Nach dem Gesagten lässt sich zusammenfassend festhalten, dass der vorliegende Sachverhalt einige Unklarheiten aufweist und sich aufgrund der heutigen Aktenlage für die Zeit nach der Entnahme des Geldes aus †D._____s Wohnung am 7. Januar 2005 ein strafrechtlich relevantes Verhalten des Beschwerdegegners 1 nicht ohne Weiteres ausschliessen lässt. Dabei enthalten die Untersuchungsakten im Wesentlichen erst eine polizeiliche Aussage von B._____ und den Polizeirapport der Stadtpolizei Zürich vom 22. Januar 2005. Der Beschwerdegegner 1 wurde noch nicht befragt. Damit kann jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nicht von einem sachverhaltsmässig und rechtlich klaren Fall ausgegangen werden. Ein anderer als der in der angefochtenen Verfügung genannte Grund, der klarerweise dazu führen würde, dass die Nichtanhandnahme der Untersuchung auch mit Bezug auf die Zeit nach dem 7. Januar 2005 im Ergebnis richtig ist, liegt nicht vor. Daher ist diesbezüglich die Beschwerde gutzuheissen, die angefochtene Verfügung insoweit aufzuheben und die Sache an die Staatsanwaltschaft zurückzuweisen. III. Soweit die Beschwerde abgewiesen wird, tragen die Parteien die Kosten des Rechtsmittelverfahrens nach Massgabe ihres Obsiegens und Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Dementsprechend sind vorliegend die Kosten zur Hälfte der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Diese hat jedoch dem Beschwerdegegner 1 für das Beschwerdeverfahren mangels wesentlicher
- 18 - Umtriebe – der anwaltlich nicht vertretene Beschwerdegegner 1 reichte lediglich eine Stellungnahme à drei Seiten ein (vgl. Urk. 8) – keine Entschädigung zu bezahlen. Im Übrigen hat die Reglung der Kosten- und Entschädigungsfolgen im End- entscheid zu erfolgen (Art. 421 Abs. 1 StPO). Die Gerichtsgebühr für das Beschwerdeverfahren ist – auch zuhanden der das Strafverfahren abschliessenden Strafbehörde – in Beachtung der Bemessungskriterien von § 2 Abs. 1 lit. b-d GebV OG (Bedeutung des Falls, Zeitaufwand des Gerichts, Schwierigkeit des Falls) und gestützt auf § 17 Abs. 1 GebV OG auf Fr. 1'000.– festzusetzen. Es wird beschlossen:
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